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BEBAUUNGSPLAN „SPORTPARK BRAUNSBACH, 1. ERWEITERUNG“ IN BRAUNSBACH (PROJ.-NR.: 6701) 
 
 
Frühzeitige Beteiligung vom 08.05. bis 10.06.2025 
 
Vorlage für die Gemeinderatssitzung am: 12.11.2025 
 
 
A. Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange 

Beteiligt wurden 20 Träger öffentlicher Belange. 
 
 
Keine Stellungnahme wurde abgegeben von: 
 
• Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
• Wasserverband Fichtenberg – Rot 
• Zweckverband Breitband Landkreis Schwäbisch Hall 
• Gemeindeverwaltungsverband Braunsbach-Untermünkheim 
• Stadt Schwäbisch Hall 
• Gemeinde Kupferzell 
• Stadt Künzelsau 
 
 
Keine Anregungen oder Bedenken wurden vorgebracht von: 
 
• Stadt Ilshofen 

Stellungnahme vom 02.05.2025 
• Stadt Langenburg 

Stellungnahme vom 30.04.2025 
• Gemeinde Wolpertshausen 

Stellungnahme vom 06.05.2025 
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A.1 Regierungspräsidium Stuttgart, Höhere Raumordnungsbehörde 
Stellungnahme vom 10.06.2025 
 

Stellungnahme Abwägung und Beschlussvorschlag 

Raumordnung 
 
Alle Bauleitpläne sind den Zielen der Raumordnung gem. § 1 Abs. 
4 BauGB anzupassen. Ziele der Raumordnung sind als verbindliche 
Vorgaben, die nicht der Abwägung unterliegen, zu beachten, §§ 3 
Abs.1 Nr. 2 ROG, 4 Abs. 1 S. 1 ROG. Grundsätze und sonstige Er-
fordernisse der Raumordnung sind im Rahmen von Abwägungs- 
und Ermessensentscheidungen bei raumbedeutsamen Planungen 
zu berücksichtigen, §§ 3 Abs. 1 Nr. 3 und 4, 4 Abs. 1 S. 1 ROG. Ein 
Verstoß gegen die Anpassungspflicht nach § 1 Abs. 4 BauGB führt 
zur Unwirksamkeit von Bauleitplänen (vgl. VGH München, Urt. v. 
14.12.2016, Az. 15 N 15.1201). 
 
Die Planung betrifft stellenweise eine Richtfunkstrecke. Wir weisen 
in diesem Zusammenhang auf Plansatz 4.1.7 Abs. 6 (Z) Regional-
plan Heilbronn-Franken 2020 hin, wonach bestehende oder ge-
plante Richtfunkstrecken von einer störenden Bebauung freizuhal-
ten sind. Aufgrund der moderaten Gebäudehöhe gehen wir davon 
aus, dass eine Störung der Richtfunkstrecke nicht erfolgt. Um einen 
Zielverstoß auszuschließen, empfehlen wir dennoch eine Beteili-
gung des jeweiligen Richtfunkbetreibers. 
 
Im Hinblick auf die in den Planunterlagen genannten Überflutungs-
tiefen bei Starkregenereignissen bis zu 1 m weisen wir auf die bau-
planungsrechtliche Vorschrift des § 1 Abs. 6 Nr. 12 BauGB hin. 
Eine etwaige Starkregenproblematik ist im Rahmen der Abwägung 
zu berücksichtigen. Die Prüfung und Bewertung ist angemessen zu 
dokumentieren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bundesnetzagentur hat zum Thema Beteiligung in Bebauungs-
planverfahren grundsätzlich mitgeteilt: „Sollte die Baumaßnahme 
eine Bauhöhe von unter 20 Meter aufweisen, dann ist eine Betrof-
fenheit des Richtfunks durch die Planung unwahrscheinlich. In die-
sem Fall ist eine Richtfunk-Untersuchung nicht erforderlich.“ Der 
Bebauungsplan lässt eine maximale Gebäudehöhe von 10,5 m zu 
und befindet sich zudem in Tallage. Auf eine Beteiligung kann da-
her verzichtet werden. 
 
Das Kapitel U.7.7 „Gewässerschutz / Hochwasserschutz“ im Um-
weltbericht wird ergänzt. Die Starkregenthematik wird erläutert an-
hand der Ergebnisse aus dem Starkregenrisikomanagement der 
Gemeinde und eine Risikoabschätzung wird vorgenommen. 

Anmerkung: 
 
Das Landesamt für Denkmalpflege trägt gegen die Planung in ihrer 
vorliegenden Form keine Bedenken vor. 

 
 
 
Kenntnisnahme. 
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Ansprechpartner in den weiteren Abteilungen des Regierungspräsi-
diums sind: 
 
Stabsstelle Energiewende, Windenergie und Klimaschutz (StEWK)  
Frau Lisa-Marie Schweizer und Herr Daniel Kößler  
Tel.: 0711-904-10031 und 0711-904-10029  
StEWK@rps.bwl.de   
 
Abt. 2 – Referat 24 (Planfeststellungsbehörde)  
Herr Raimund Butscher  
Tel.: 0711/904-12420  
Raimund.Butscher@rps.bwl.de   
 
Abt. 3 Landwirtschaft   
Herr Frank Schied  
Tel.: 0711/904-13200  
Frank.Schied@rps.bwl.de  
 
Abt. 4 Mobilität, Verkehr, Straßen  
Herr Karsten Grothe  
Tel. 0711/904-14242  
Referat_42_SG_4_Technische_Strassenverwaltung@rps.bwl.de  
 
Abt. 5 Umwelt  
Frau Birgit Müller  
Tel.: 0711/904-15117  
Birgit.Mueller@rps.bwl.de  
 
Abt. 8 Denkmalpflege  
Herr Lucas Bilitsch  
Tel.: 0711/904-45170  
ToeB-BeteiligungLAD@rps.bwl.de 

 

Hinweis: 
 
Wir bitten künftig - soweit nicht bereits geschehen - um Beachtung 
des Erlasses zur Koordination in Bauleitplanverfahren vom 
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11.03.2021 mit jeweils aktuellem Formblatt (abrufbar unter 
https://rp.baden-wuerttemberg.de/themen/bauen/bauleitplanung/). 
 
Zur Aufnahme in das Raumordnungskataster wird gemäß § 26 Abs. 
3 LplG gebeten, dem Regierungspräsidium nach Inkrafttreten des 
Planes eine Fertigung der Planunterlagen in digitalisierter Form an 
das Postfach KoordinationBauleitplanung@rps.bwl.de zu senden. 
Die Stadtkreise und großen Kreisstädte werden gebeten, auch den 
Bekanntmachungsnachweis digital vorzulegen. 
 
Wir bitten darum, am weiteren Verfahren beteiligt zu werden. 

 
 
 
 
Dem Wunsch wird nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes durch 
die Gemeinde Braunsbach entsprochen. 
 

 
 

A.2 Regionalverband Heilbronn-Franken 
Stellungnahme vom 23.06.2025 
 

Stellungnahme Abwägung und Beschlussvorschlag 

Da durch die Planung keine regionalplanerischen Zielfestlegungen 
betroffen sind, tragen wir keine Bedenken vor. 
 
Das Plangebiet liegt in einem als Grundsatz der Raumordnung fest-
gelegten Vorbehaltsgebiet für Erholung nach Plansatz 3.2.6.1. Die 
vorliegende Planung entspricht den dort festgelegten raumordneri-
schen Belangen. 
 
Weiter weisen wir darauf hin, dass das Plangebiet eine nach Plan-
satz 4.1.7 nachrichtlich übernommene Richtfunkstrecke berührt. Wir 
raten deshalb zu einer Abstimmung mit dem Betreiber. 
 
 
 
 
 
Wir bitten um Beteiligung im weiteren Verlauf dieses Verfahrens so-
wie um Mitteilung der Rechtsverbindlichkeit der Planung unter Be-
nennung der Planbezeichnung, des Datums und Übersendung 

 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
Die Bundesnetzagentur hat zum Thema Beteiligung in Bebauungs-
planverfahren grundsätzlich mitgeteilt: „Sollte die Baumaßnahme 
eine Bauhöhe von unter 20 Meter aufweisen, dann ist eine Betrof-
fenheit des Richtfunks durch die Planung unwahrscheinlich. In die-
sem Fall ist eine Richtfunk-Untersuchung nicht erforderlich.“ Der 
Bebauungsplan lässt eine maximale Gebäudehöhe von 10,5 m zu 
und befindet sich zudem in Tallage. Auf eine Beteiligung kann da-
her verzichtet werden. 
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einer Planzeichnung, gerne auch in digitaler Form. Die Übersen-
dung einer rechtskräftigen Ausfertigung ist nicht erforderlich. 
 
Hierfür bedanken wir uns vorab. 

Dem Wunsch wird nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes durch 
die Gemeinde Braunsbach entsprochen. 
 

 
 

A.3 Landratsamt Schwäbisch Hall 
Stellungnahme vom 05.06.2025 
 

Stellungnahme Abwägung und Beschlussvorschlag 

Untere Naturschutzbehörde: 
 
Auf dem Flurstück befindet sich eine nach § 33 a Naturschutzge-
setz für Baden-Württemberg geschützte Streuobstwiese. Deren 
Umwandlung in eine andere Nutzungsart unterliegt einem Geneh-
migungsvorbehalt. Ein entsprechender Umwandlungsantrag mit Be-
gründung, Alternativenprüfung und eine Bewertung des wegfallen-
den Bestandes und der Ausgleichsbedarf sind noch vorzulegen. 
 
Das Plangebiet befindet sich weiterhin innerhalb des Landschafts-
schutzgebietes „Kochertal zwischen Schwäbisch Hall und Weilers-
bach mit Nebentälern“. Landschaftsschutzgebiete (LSG) sind 
rechtsverbindlich festgesetzte Gebiete, in denen nach § 26 Abs.1 
BNatSchG ein besonderer Schutz von Natur und Landschaft vorge-
sehen ist. 
 
Eine Befreiung ist bei kleinflächigen Eingriffen bzw. randlichen Ein-
griffen in das LSG grundsätzlich denkbar. Es müsste jedoch eine 
Alternativenprüfung erfolgen, d. h., ob alternative Flächen außer-
halb des LSG für das Projekt möglich sind.  
 
 
 
 
 

 
 
Der Ausgleichsbedarf wurde von der unteren Naturschutzbehörde 
inzwischen auf 13 Streuobstbäume für 8 wegfallende Bäume fest-
gelegt. Die Bestandsbeschreibung und die Alternativenprüfung wur-
den inzwischen erstellt (Anhang 2) und der unteren Naturschutzbe-
hörde vorgelegt. Ein Umwandlungsantrag wird noch im Rahmen 
des weiteren Verfahrens von der Gemeinde bei der unteren Natur-
schutzbehörde gestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Alternativenprüfung wurde im Rahmen der „Bewertung ge-
schützter Streuobstbestand“ durchgeführt und der unteren Natur-
schutzbehörde inzwischen vorgelegt. Eine Bewertung des Aus-
gleichsbedarfs durch die untere Naturschutzbehörde ist bereits er-
folgt, eine Zustimmung zur Alternativenprüfung steht noch aus. Al-
ternative Standorte außerhalb der jetzt geplanten Fläche stehen 
nicht zur Verfügung. 
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In Punkt B.7.3 werden Stützmauern bis 2,50 m vorgesehen. Um 
den Gedanken der Wärmeabgabe durch die Bebauung aufzugrei-
fen, sollte in diesem Punkt maximal 1 – 1,5 hohe Stützmauern er-
laubt werden und dann wieder eine begrünte Fläche. Terrassenför-
mig abgestufte Böschungen. Im Landschaftsschutzgebiet sollte ver-
sucht werden, möglichst viele Naturelemente aus der Umgebung 
einzubinden. 
 
Insgesamt sind die Lebensraumstrukturen vielfältig mit gestörten 
Anteilen aufgrund der Nutzung der Sportanlagen und vorhandener 
Wegeinfrastruktur. Folglich wurden im Rahmen der Erfassung der 
Brutvogelarten in der saP insg. 19 Vogelarten im Wirkbereich des 
Vorhabens nachgewiesen, davon mehrheitlich solche mit Relevanz 
als Nahrungshabitat, u.a. für Buntspecht, Blaumeise, Zaunkönig 
und Turmfalke. Die Obstbaumgehölze weisen an 4 Standorten Höh-
lungen und Spalten auf, jedoch ohne Nutzung in 2023 bzgl. Fleder-
mäuse und Brutvögel. Trotz geeigneter Habitatstrukturen wurden 
keine Vorkommen von Reptilien festgestellt.  
 
Aufgrund der artenschutzfachlichen Sachverhalte sind Verbotstat-
bestände gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG außerhalb der 
phänologischen Aktivitätszeiträume von Höhlenbrütern und Fleder-
mäuse (Wochenstuben- und Balzzeit) nicht zu erwarten (Zeitraum 
01.03. bis 30.09.). Vor Beseitigung der Gehölze sind solche mit Ha-
bitatstrukturen fachgutachterlich auf Nutzungen bzw. Belegungen 
hin zu kontrollieren. Der Verlust von Heckstrukturen und Obstge-
hölze ist im räumlichen Umfeld durch Pflanzungen zu kompensie-
ren.  
 
Der Abtrag des Steinriegels ist im Zeitraum von Ende März bis An-
fang Mai oder Mitte August bis Ende September an sonnigen, war-
men Tagen umzusetzen, da in dieser Zeit keine schlafenden oder 
Jungtiere verletzt werden können und eventuell doch vorkommende 
Reptilien die Struktur in die direkte Umgebung verlassen können. 
 
Wir bitten um erneute Beteiligung im weiteren Verfahren nach Vor-
lage der ergänzten Unterlagen. 

Dies ist nicht richtig. Der Bebauungsplan trifft Festsetzungen für 
Stützmauern im Abstand von bis zu 2,50 m zu öffentlichen Ver-
kehrsflächen und Nachbargrundstück. Zulässig ist für diese Stütz-
mauern eine maximale Höhe von 80 cm. Danach muss die Stütz-
mauer ggf. einen horizontalen Geländeversprung aufweisen. (siehe 
O.3 der örtlichen Bauvorschriften) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
Eine entsprechende Festsetzung wird in den Bebauungsplan aufge-
nommen. 
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Untere Baurechtsbehörde: 
 
Aus baurechtlicher Sicht bestehen gegen die Ausweisung des Be-
bauungsplanes keine grundsätzlichen Bedenken. 
 
Bei Durchsicht sind allerdings folgende Punkte aufgefallen: 
 
Im wirksamen Flächennutzungsplan ist die Fläche als Landwirt-
schaftsfläche dargestellt. 
Der Bebauungsplan ist somit in nicht aus dem Flächennutzungs-
plan entwickelt. Dieser muss im „Parallelverfahren“ gemäß § 8 Abs. 
3 BauGB entsprechend angepasst werden.  
Einer Genehmigung durch das Landratsamt bedarf der Bebauungs-
plan nur dann, wenn die Änderung des Flächennutzungsplanes 
nach Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes noch nicht rechts-
kräftig ist. 

 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Dieser Sachverhalt wird bereits im Kapitel B.5.1 
ausgeführt und ist bekannt. 

Untere Immissionsschutzbehörde: 
 
Keine Bedenken und Anregungen. 

 
 
Kenntnisnahme. 

Untere Wasser- und Bodenschutzbehörde: 
 
Oberflächengewässer 
Der Bebauungsplan liegt im Nordosten mit einer Verkehrsfläche im 
festgesetzten Überschwemmungsgebiet des Kochers. 
 
Gemäß §78 WHG (1) ist in festgesetzten Überschwemmungsgebie-
ten die Ausweisung neuer Baugebiete im Außenbereich in Bauleit-
plänen oder in sonstigen Satzungen nach dem Baugesetzbuch un-
tersagt. 
 
Wir bitten darum die Verkehrsfläche im Nordosten des Bebauungs-
planes aus dem Plangebiet herauszunehmen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dem Wunsch wird entsprochen und der Geltungsbereich um die 
Fläche der bereits vorhandenen Verkehrsfläche (Kocher-Jagst Rad-
weg) reduziert. Daraus resultieren textliche Anpassungen im Kapitel 
U.7.7 „Gewässerschutz / Hochwasserschutz. 
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Untere Landwirtschaftsbehörde: 
 
Seitens der Unteren Landwirtschaftsbehörde werden keine Beden-
ken gegen o. g. Bebauungsplan erhoben. Landwirtschaftliche Be-
lange werden nicht beeinträchtigt. 

 
 
 
 
Kenntnisnahme. 

Untere Forstbehörde: 
 
Wir haben die Planung geprüft. Wald und Waldabstände sind in den 
Kapiteln U.7.1 und U.7.11 bereits dargestellt, was wir sehr begrü-
ßen. Lediglich die als Private Grünfläche ausgewiesene Fläche im 
Südosten liegt innerhalb des 30m-Waldabstandes. Da hier keine 
Bebauung zulässig ist, gibt es aus forstlicher Sicht keine Einwände. 
Ausgleichsmaßnahmen im Wald sind nach aktuellem Stand nicht 
geplant. Sofern Maßnahmen im Wald im weiteren Verfahren er-
gänzt werden, bitten wir um Beteiligung. 
 
Aus forstlicher Sicht gibt es keine Einwände gegen das geplante 
Vorhaben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 

Amt für Flurneuordnungs- und Vermessung: 
 
Laufende oder geplante Flurneuordnungsverfahren sind von dem 
geplanten Bebauungsplan „Sportpark Braunsbach, 1. Erweiterung“ 
in Braunsbach nicht berührt. Es werden keine Bedenken oder Anre-
gungen vorgebracht. 

 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 

Straßenbauamt: 
 
Die Zustimmung zum Bebauungsplan im Rahmen der frühzeitigen 
Beteiligung wird von hier aus in Aussicht gestellt, wenn folgende 
Punkte berücksichtigt werden: 
 
1. Nach § 22 Straßengesetz für Baden-Württemberg (StrG) sind 

im Abstand von 15 m längs von Kreisstraßen außerhalb des Er-
schließungsbereichs der Ortsdurchfahrten keinerlei Hochbau-
ten und bauliche Anlagen, gemessen vom befestigten Fahr-
bahnrand, zulässig. Dies gilt auch für Garagen, Carports, 

 
 
 
Kenntnisnahme. 
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Stellplätze, Werbeanlagen, Einfriedungen, Nebenanlagen (alle 
Teile) nach § 14 und 23 BauNVO sowie für verfahrensfreie Vor-
haben nach § 50 LBO.  
 

2. Die Erschließung hat über die den vorhandenen kommunalen 
Weg (Flst. Nr. 634) zu erfolgen. Die vorhandene direkte Zufahrt 
(Bedarfszufahrt) zur Kreisstraße darf nur im Alarmfall genutzt 
werden. Die Bedarfszufahrt ist bereits mit einer Schrank gesi-
chert. Diese muss weiterhin dort verbleiben, um eine unberech-
tigte Benutzung der Zufahrt zu unterbinden. Wir schlagen vor, 
die weiteren verkehrsrechtlichen Maßnahmen hinsichtlich der 
Bedarfszufahrt zur K 2560 im Rahmen einer Verkehrsschau mit 
der Verkehrskommission abzustimmen. 
 

3. Die erforderlichen Sichtfelder der direkten Zufahrt (Bedarfszu-
fahrt) zur Kreisstraße sind im zeichnerischen und schriftlichen 
Teil des Bebauungsplanes zu berücksichtigen und eigentums-
rechtlich zu sichern. Sie sind von jeder sichtbehindernden Be-
bauung, Bepflanzung, Einfriedigung und Benutzung (auch Stell-
plätze) freizuhalten, wobei als sichthindernd alle Gegenstände 
über 0,80 m Höhe gemessen über Fahrbahnoberfläche der 
Kreisstraße bzw. Zufahrt gelten. 
 
 

4. Wir bitten zu prüfen, ob mögliche und verkehrssichere Geh- 
und Radwegführungen für den Alltagverkehr sowie eine ausrei-
chende ÖPNV-Anbindung innerhalb des Plangebiets vorhan-
den sind. Weiterhin bitten wir darum, die weiterführenden Geh- 
und Radwegverbindungen mit in die Planung einzubeziehen. 
 

5. Änderungen an der Kreisstraße zu einem späteren Zeitpunkt, 
die zur Sicherheit der Fußgänger und Radfahrer oder der 
ÖPNV-Anbindung erforderlich werden, gehen zu Lasten der 
Gemeinde. 
 

6. Abwasser und Oberflächenwasser dürfen der Kreisstraße und 
ihren Entwässerungsanlagen nicht zugeleitet werden. Es ist 
durch geeignete bauliche Anlagen zu sammeln und der 

 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
Die erforderlichen Sichtfelder können aufgrund der örtlichen Gege-
benheit durch Straßenverlauf, Topographie und Baumbestand nicht 
realisiert werden. Bei der derzeit im Bereich der Behelfsausfahrt zu-
lässigen Richtgeschwindigkeit von 100 km/h wären Sichtfelder mit 
einer Länge von jeweils 200 m nach beiden Seiten erforderlich. Die 
Straßenbaubehörde hat auf Nachfrage darauf verwiesen, dass 
dann andere geeignete verkehrstechnische Maßnahmen, die bei ei-
ner Verkehrsschau festgelegt werden müssten, zu ergreifen sind (z. 
B. Verkehrsspiegel auf der anderen Straßenseite). 
 
 
 
Der Kocher-Jagst Radweg verläuft mittig durch den Sportpark 
Braunsbach. Eine ÖPNV-Anbindung innerhalb des Plangebietes ist 
nicht vorhanden und auch nicht geplant. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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Kanalisation oder anderweitigen Entwässerungseinrichtungen 
zuzuführen. Der Abfluss des Oberflächenwassers der Kreis-
straße ist zu dulden und darf nicht behindert werden. 
 

7. Anpassungsarbeiten am Kreisstraßengrundstück dürfen von 
der Gemeinde nur in Abstimmung mit der zuständigen Straßen-
meisterei durchgeführt werden. 
 

8. Aufgrabungen oder Veränderungen auf landkreiseigenen Flä-
chen oder an der Kreisstraße, insbesondere für die Verlegung 
von Anschlussleitungen der Ver- und Entsorgung dürfen nur 
nach Abschluss eines Nutzungsvertrages mit dem Landratsamt 
Schwäbisch Hall, Straßenbauamt vorgenommen werden. 

 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 

 
 

A.4 Deutsche Telekom, Heilbronn 
Stellungnahme vom 05.06.2025 
 

Stellungnahme Abwägung und Beschlussvorschlag 

• Zum Bebauungsplanentwurf haben wir nachfolgende Ein-
wände/Anregungen: 

 
In den planungsrechtlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan 
(Versorgungsanlagen und –leitungen) wird die unterirdische Verle-
gung von Telekommunikationslinien (TK-Linien) festgelegt. Dieser 
Forderung widersprechen wir mit folgender Begründung: 
Regelungen zur Zulassung der oberirdischen Ausführung von TK-
Linien sind in § 127 Absatz 6 TKG abschließend enthalten. Die Kri-
terien zur Art und Weise der Trassenführung von TK-Linien sind da-
mit bundesgesetzlich geregelt. 
Sollte es bei dem Verbot von oberirdisch geführten TK-Linien im 
Bebauungsplan bleiben, behalten wir uns eine Prüfung im Rahmen 
eines Normenkontrollverfahrens vor dem zuständigen Oberverwal-
tungsgericht vor. 
 

 
 
 
 
 
Die Einschätzung der Telekom wird nicht geteilt. Das Verbot von 
Niederspannungsfreileitungen erfolgt nach § 9 Abs. 1 Nr. 13 Bauge-
setzbuch und damit nach Bundesrecht. Gemäß des Kommentars 
von „Ernst – Zinkhahn – Bielenberg“ war es die Absicht des Gesetz-
gebers, in der Neufassung des Baugesetzbuches ausdrücklich die 
Festsetzungsmöglichkeit der Leitungsführung aufzunehmen (dies 
war bisher auch schon nach der BBauGB-Novelle 1976 möglich): 
„Im Bebauungsplan kann daher z.B. festgesetzt werden, dass die 
Führung von Telekommunikationslinien unterirdisch zu erfolgen hat“ 
(Rand-Nr. 113). 
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• Bei der Umsetzung des Bebauungsplanes bitten wir nachfol-
gende Hinweise zu beachten:  

 
Im o. a. Plangebiet befinden sich Telekommunikationslinien der Te-
lekom. Die Lage der TK-Linien ist aus dem beigefügten Lageplan 
ersichtlich. Die TK-Linien sind bei der Baumaßnahme entsprechend 
zu sichern. 
 
Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschädigungen 
vorhandener Telekommunikationslinien vermieden werden und aus 
betrieblichen Gründen (z. B. im Falle von Störungen) der ungehin-
derte Zugang zu den Telekommunikationslinien jederzeit möglich 
ist. Insbesondere müssen Abdeckungen von Abzweigkästen und 
Kabelschächten sowie oberirdische Gehäuse so weit freigehalten 
werden, dass sie gefahrlos geöffnet und ggf. mit Kabelziehfahrzeu-
gen angefahren werden können. Es ist deshalb erforderlich, dass 
sich die Bauausführenden vor Beginn der Arbeiten über die Lage 
der zum Zeitpunkt der Bauausführung vorhandenen Telekommuni-
kationslinien der Telekom, informieren. Die Kabelschutzanweisung 
der Telekom ist zu beachten. 
 
Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das "Merkblatt über 
Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen" 
der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Aus-
gabe 2013; siehe insbesondere Abschnitt 6, zu beachten. 
 
Wir bitten Sie, die Ihnen überlassenen Planunterlagen nur für in-
terne Zwecke zu benutzen und nicht an Dritte weiterzugeben. 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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A.5 Zweckverband Wasserversorgung Nordost-Württemberg, Crailsheim 
Stellungnahme vom 05.05.2025 
 

Stellungnahme Abwägung und Beschlussvorschlag 

Vielen Dank für Ihre Leitungsanfrage. 
 
In Ihrem angefragten Bereich befinden sich keine Anlagen des 
Zweckverbandes Wasserversorgung Nordostwürttemberg. 
 
Wir verweisen auf Ver- und Entsorgungsleitungen der jeweiligen 
Gemeinde, Stadtwerke und den bekannten Flächenversorgern. 
 
Im Versorgungsgebiet des Zweckverbandes befinden sich weitere 
Fernwasserversorger, welche Versorgungsanlagen in dem Gebiet 
Ihrer Maßnahme betreiben könnten: 
 
• Zweckverband Wasserversorgung Jagstgruppe   
• Zweckverband Hohenloher Wasserversorgungsgruppe   
• Zweckverband Bühlertal Wasserversorgung   
• Zweckverband Sulmwasserversorgung   
• Zweckverband Wasserversorgung Schmerachgruppe   
• Nassau Wasserversorgungsgruppe  
• Zweckverband Wasserversorgung Kochereckgruppe   
• Zweckverband Wasserversorgung Allmersbach im Tal   
• Zweckverband Wasserversorgung Jagsttalgruppe   
• Zweckverband Wasserversorgung Söllbachgruppe  
• Zweckverband Hardt Wasserversorgung  
• Zweckverband Wasserversorgung Menzlesmühle  
• Zweckverband Mutlanger Wasserversorgung  
• Zweckverband Wasserversorgung Rombachgruppe  
• Zweckverband Rieswasserversorgung  
• … (keine Haftung auf Vollständigkeit)  
 
Für dringende Rückfragen oder Sonderfälle ist die zentrale Plan-
auskunft unter folgender Telefonnummer Montag – Freitag von 
08:00 Uhr bis 12:00 Uhr erreichbar: 07951/481-777 
 

 
 
 
Kenntnisnahme. 
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Anlagen: 
Planausschnitt Wasser  
Planausschnitt Strom / Fernmeldekabel 

 
 

A.6 Zweckverband Kochereckgruppe, Untermünkheim 
Stellungnahme vom 05.05.2025 
 

Stellungnahme Abwägung und Beschlussvorschlag 

Gegen den Bebauungsplan bestehen keine Bedenken. Anlagen 
des ZVK sind dort nicht vorhanden. 

 
Kenntnisnahme. 

 
 

A.7 Netze BW GmbH (Stromversorgung), Öhringen 
Stellungnahme vom 20.05.2025 
 

Stellungnahme Abwägung und Beschlussvorschlag 

Der oben genannte Bebauungsplan wurde von uns eingesehen und 
hinsichtlich der Stromversorgung überprüft. 
 
Im Planbereich betreibt oder errichtet die Netze BW GmbH, Region 
Baden-Franken keine Anlagen. 
Unsere Belange werden von der Planung nicht berührt. Somit be-
stehen von unserer Seite keine Bedenken. 
 
Wir bedanken uns für die Beteiligung am Bebauungsplanverfahren. 
Eine weitere Beteiligung ist nicht erforderlich. 

 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
Kenntnisnahme. 
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A.8 Stadtwerke Schwäbisch Hall 
Stellungnahme vom 02.06.2025 
 

Stellungnahme Abwägung und Beschlussvorschlag 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Sportpark Brauns-
bach, 1. Erweiterung“ liegt außerhalb unseres Versorgungsgebie-
tes. 
 
Es sind dort keine Versorgungsleitungen der Stadtwerke Schwä-
bisch Hall GmbH verlegt. 
Die Stadtwerke sind deshalb von dieser Maßnahme nicht betroffen. 
 
Eine weitere Beteiligung am Verfahren ist nicht erforderlich. 

 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 

 
 

A.9 Vodafone West GmbH, Düsseldorf 
Stellungnahme vom 05.06.2025 
 

Stellungnahme Abwägung und Beschlussvorschlag 

Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone-Gesellschaft(en) gegen die 
von Ihnen geplante Baumaßnahme keine Einwände geltend macht. 
Im Planbereich befinden sich keine Telekommunikationsanlagen 
unseres Unternehmens. Eine Neuverlegung von Telekommunikati-
onsanlagen ist unsererseits derzeit nicht geplant. 
 
Vor Baubeginn sind aktuelle Planunterlagen vom ausführenden 
Tiefbauunternehmen anzufordern. 
Unsere kostenlosen Planauskünfte sind erreichbar via Internet über 
die Seite: 
https://www.vodafone.de/immobilienwirtschaft/hilfe/planauskunft/in-
dex.html 
Dort kann man sich einmalig registrieren lassen und Planauskünfte 
einholen. 
 

 
Kenntnisnahme. 
 
 
Kenntnisnahme. 
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Bitte beachten Sie: 
Es müssen aktuell immer zwei Planauskünfte für Bestandsnetz der 
Vodafone Deutschland GmbH und Vodafone GmbH / Vodafone 
West GmbH angefordert werden. 
 
Herzlichen Dank! 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte geben 
Sie dabei immer unsere obenstehende Vorgangsnummer an. 
 
Bitte beachten Sie: 
Bei einer Stellungnahme, z.B. wegen Umverlegung, Mitverlegung, 
Baufeldfreimachung, etc. oder eine Koordinierung/Abstimmung zum 
weiteren Vorgehen, dass die verschiedenen Vodafone-Gesellschaf-
ten trotz der Fusion hier noch separat Stellung nehmen. Demnach 
gelten weiterhin die bisherigen Kommunikationswege. Wir bitten 
dies für die nächsten Monate zu bedenken und zu entschuldigen. 
 
Anlagen: 
Nutzungsbedingen 
Kabelschutzanweisung 2022 
Kabelschutzanweisung 2021 
Datenschutzhinweise 

 
 

A.10 Gemeinde Untermünkheim 
Stellungnahme vom 21.05.2025 
 

Stellungnahme Abwägung und Beschlussvorschlag 

Belange der Gde. Untermünkheim sind von dem geplanten Vorha-
ben nicht betroffen. Zum Umfang und Detaillierungsgrad der Um-
weltprüfung (Scoping) können wir keine Aussage treffen.  

 
 
Kenntnisnahme. 
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B. Stellungnahmen von Privatpersonen 

B.1 Private Stellungnahme 1 
Stellungnahme vom 04.06.2025 
 

Stellungnahme Abwägung und Beschlussvorschlag 

Stellungnahme des Klimaausschusses: 
 
Die Gemeinde Braunsbach hat sich mit dem Handlungsfeld „Anpas-
sung an den Klimawandel“ zum Ziel gesetzt auf den Klimawandel 
zu reagieren und sich durch geeignete Maßnahmen an die verän-
derten Umweltbedingungen anzupassen (sh. Klimaschutzkonzept 
der Gemeinde). 
 
Durch die Erweiterung kommt es zu negativen Auswirkungen auf 
die klimatischen Verhältnisse, den Wasserabfluss und das Land-
schaftsbild des geschützten Kochertales im Bereich des Sport-
parks. 
 
Die aktuell klimaausgleichenden Freiflächen, die der Kalt- und 
Frischluftproduktion dienen, werden in klimabelastende Flächen 
umgewandelt. Die umgebende Luft wird dadurch wärmer und somit 
trockener. Die Wärmebelastung wird infolge von weiter zunehmen-
den Hitzeperioden deutlich erhöht. 
Hinzu kommt, dass im bestehenden Bebauungsplan ausgewiesene 
Grünflächen durch Hangstabilisierungsmaßnahmen nach der Flut 
nicht mehr vorhanden sind. Stattdessen führen großflächige Schot-
terflächen zu einer weiteren erheblichen Aufheizung des gesamten 
Sportparks. Damit wird der Aufenthaltskomfort stark vermindert und 
die Gesundheitsbelastung für die den Sportpark nutzenden und be-
suchenden Menschen erhöht. 
 
Der Klimaausschuss empfiehlt deshalb im laufenden Verfahren der 
Erweiterung ein naturnahes Begrünungskonzept für den gesamten 
Sportpark einschließlich des Parkplatzes zu entwickeln.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Idee eines naturnahen Begrünungskonzeptes für den gesamten 
Sportpark wird begrüßt. Festsetzungen innerhalb des vorliegenden 
Bebauungsplanes würde jedoch eine Erweiterung des Geltungsbe-
reiches des Bebauungsplanes über die gesamte Sportparkfläche 
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Großformatige Bäume an Zuwegungen, um den Parkplatz und auf 
Freiflächen könnten, neben der Schattenwirkung, durch die Ver-
dunstung zu einer deutlichen Kühlung und Verminderung der Hitze-
belastung führen. 
 
 
Auch eine Dachbegrünung der geplanten Hallen könnte neben der 
Wirkung auf Klima und Wasserhaushalt (Schwammstadt-Prinzip) 
zum Ausgleich verlorengehender Artenvielfalt dienen. 
 
 
 
 
 
 
Die vorhandenen Schotterflächen könnten durch teilweisen Sub-
stratauftrag und Ausbringung von geeigneten Wildsamen sukzes-
sive begrünt werden und ebenfalls zu einer Reduzierung der Wär-
mebelastung, einer Verbesserung des Wasserhaushaltes, zur Ar-
tenvielfalt und zur Minderung der Beeinträchtigung des Land-
schaftsbildes beitragen. 
 
Auf die Ausführungen zum Starkregenschutz im Bebauungsplan 
wird explizit hingewiesen. 

für welche Festsetzungen eines Begrünungskonzeptes vorgesehen 
sind erforderlich machen. Der Gemeinderat Braunsbach möchte 
das Begrünungskonzept daher losgelöst vom Bebauungsplanver-
fahren weiter verfolgen. Es soll hierzu eine gesonderte Vereinba-
rung zwischen der Gemeinde und dem TSV geschlossen werden, 
in der der gesamte Sportpark berücksichtigt wird. In dieser Verein-
barung können Inhalt, Umfang, Zeitpunkt der Umsetzung, Kosten-
tragung sowie die dauerhafte Unterhaltungspflege geregelt werden. 
Der Klimaausschuss soll hier eine beratende Funktion innehaben. 
 
Dies ist richtig. Es steht der Gemeinde frei die genannten Maßnah-
men jederzeit auf ihren Flächen zu realisieren. Es bedarf hierfür kei-
ner Festsetzungen in einem Bebauungsplan. 
 
Dies ist richtig. Die Umsetzung der geplanten Sporthalle liegt der-
zeit noch in weiter Ferne. Daher erscheint es sachgerecht, die 
Frage einer Begrünung der Sporthalle zu einem späteren Zeitpunkt 
erneut aufzugreifen. Zum Zeitpunkt der Realisierung können dann 
die aktuellen technischen Möglichkeiten, neue Ideen sowie ggf. ge-
änderte Rahmenbedingungen in die Überlegungen einbezogen 
werden. Auf entsprechende Festsetzungen solldaher im vorliegen-
den Bebauungsplanverfahren verzichtet werden. 
 
Dies ist richtig. Es steht der Gemeinde frei die genannten Maßnah-
men jederzeit auf ihren Flächen zu realisieren. Es bedarf hierfür kei-
ner Festsetzungen in einem Bebauungsplan. 
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C. Änderungsvorschläge durch Verwaltung bzw. Planer 

• Keine. 
 

 
D. Zusammenfassung der Änderungen 

• Ergänzung der Festsetzungen zum Artenschutz: hier Zauneidechsen. (Siehe Stellungnahme A.3) 
• Reduzierung des Geltungsbereiches um die Fläche der bereits vorhandenen Verkehrsfläche (Kocher-Jagst Radweg) und Ergänzung des 

Kapitel U.7.7 „Gewässerschutz / Hochwasserschutz“ des Umweltberichts. (siehe Stellungnahme A.1 und A.3) 


